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				    Alkohol – kein Kinderspiel				
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                            Bier erst ab 16 – das ist in Deutschland gesetzlich klar geregelt. Tatsächlich aber probieren Jugendliche heute oft schon vor ihrem 16. Geburtstag Bier, Wein, Sekt oder sogar Hochprozentiges. Doch gut und „normal“ ist das deshalb noch lange nicht. Fakt ist: Alkohol wirkt auf Erwachsene anders als auf Kinder und Jugendliche. Gerade im Wachstum können Organe, Knochen und Nervenzellen erheblich Schaden nehmen. Selbstzweifel in der Pubertät lassen Alkohol zudem schnell zum vermeintlichen Problemlöser werden. Deshalb regelt auch das Jugendschutzgesetz klar: Bier, Biermixgetränke, Wein und Sekt erst ab 16, Spirituosen und Alkopops ab 18. Der Deutsche Brauer-Bund bekennt sich klar zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, um einen umfassenden Jugendschutz zu gewährleisten.



Behutsam erwachsen werden 

Zu Familienfeiern oder Grillabenden gehören alkoholische Getränke für viele Erwachsene mit dazu. So lernen Kinder Alkohol als Teil der Welt der „Großen“ kennen, in die sie allmählich hineinwachsen. Herausforderung für die Eltern ist es, Kinder und Heranwachsende behutsam in die Erwachsenenwelt zu geleiten und ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu vermitteln.

… mit unserem Schutz

Der besondere Schutz von Kindern und Jugendlichen ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da sich Alkohol negativ auf das Wachstum auswirken kann und Kinder und Jugendliche die Gefahren oft noch nicht richtig abschätzen, sieht auch das Jugendschutzgesetz eine Altersgrenze für den Verkauf von Alkohol vor. Beschäftigte im Handel und in der Gastronomie tragen eine besondere Verantwortung, diesen Schutz effektiv zu gewähren. Mit eigenen Informationsangeboten wollen wir sie dabei unterstützen.
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						Bier erst ab 16! – Ohne Ausnahme in Gastronomie und Handel					

				
						
									
						Jugendliche und junge Erwachsene dürfen laut Jugendschutzgesetz Bier erst mit dem vollendeten 16. Lebensjahr selbst kaufen und konsumieren. Hiervon gibt es keine Ausnahme und Beschäftigte in Gastronomie und Handel müssen ganz genau hinschauen.

Wir haben bei unseren Partnern nachgefragt, wie sie im Alltag einen starken Jugendschutz sicherstellen.
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Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
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				    Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen zeigt Wirkung				

			
		        
                        
                
                                            
                            Die verstärkten Präventionsbemühungen zum Thema Alkohol kommen bei den Kindern und Jugendlichen an. Das zeigt eine Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2015. Immer mehr unter 16-Jährige haben demnach noch nie Alkohol getrunken. Auch der Anteil der unter 16-Jährigen, die bereits Rauscherfahrungen gemacht haben oder sich regelmäßig betrinken, hat deutlich abgenommen. Und im Schnitt sind junge Menschen heute, wenn sie zum ersten Mal Alkohol trinken, etwas älter: durchschnittlich 14,8 Jahre.

Bemühungen verstärken

Das sind grundsätzlich gute Nachrichten. Der positive Trend zeigt, dass die verschiedenen Informations- und Präventionskampagnen wahrgenommen werden und dass Maßnahmen des Jugendschutzes wirken. Die Zahlen zeigen aber auch, dass weitere Bemühungen notwendig sind, damit noch weniger Kinder und Jugendliche frühzeitig Alkohol probieren oder exzessiv trinken.
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				    Schon gecheckt? Alkoholabgabe mit Verantwortung				
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                            Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Handel sind Sie nicht nur dem Gesetz, sondern auch dem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet, den Jugendschutz aktiv umzusetzen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Alkoholmissbrauchs zu schützen.

Wenn Sie Zweifel am wahren Alter der Kunden haben, lassen Sie sich einen Altersnachweis (mit Lichtbild und Geburtsdatum) zeigen. Nicht jedem sieht man sein Alter auch an.

Auch wenn es zur Diskussion kommt – bleiben Sie ruhig und sachlich. Sprechen Sie freundlich und respektvoll mit dem Kunden, aber bleiben Sie beharrlich und konsequent, wenn kein Altersnachweis vorliegt. Verweisen Sie auf die gesetzlichen Regeln und beziehen Sie auch andere Kunden in die Diskussion mit ein. Viele Ihrer Kunden sind selbst Eltern und wünschen sich einen funktionierenden Jugendschutz.

Schulungsmaterial

für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Handel, Gastronomie, Hotels und Tankstellen

Schulungsmodul – Kurzversion

Download [image: ]

Schulungsmodul – Langversion

Download [image: ]

Schulungsmodul – Smartphone-Kurzinfos

Download [image: ]
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				    Alkoholprävention auf Jugendfreizeiten 				

			
		        
                        
                
                                            
                            
Jugendfreizeiten bieten Kindern und Jugendlichen Raum für wichtige Erfahrungen und die Erprobung ihrer Fähigkeiten. In diesen Freiräumen entstehen aber auch Unsicherheiten, besonders über den Umgang mit alkoholischen Getränken. Unklar ist oft, wie Kontrollpflichten und pädagogischer Anspruch vereint werden können.

Jugendleiterinnen und Jugendleiter müssen auf dieses wichtige Thema vorbereitet werden. Deshalb hat der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt (KJR) eine Schulungsbroschüre entwickelt, die über die rechtlichen Rahmenbedingungen informiert und mit Hintergrundbeiträgen und Methodenvorschlägen Orientierung bietet.




Für den Fall, dass auf einer Jugendfreizeit das notwendige Wissen schnell zur Hand sein soll, gibt es ein zusätzliches Set Infokarten für die Hosentasche: Mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, Notrufnummern, rechtlichen Regelungen und Ansprechpartnern.

Die Schulungsmaterialien zum Umgang mit Alkohol auf Jugendfreizeiten wurden in Abstimmung mit der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein erstellt und durch die Kampagne „Bier? Sorry. Erst ab 16!“ gefördert. Sie können beim KJR bestellt oder hier heruntergeladen werden.

Broschüre herunterladen [image: ]

Infokarten herunterladen [image: ]
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				    Wir nehmen Jugendschutz ernst				
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                            Alkohol gehört nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen. „Bier? Sorry. Erst ab 16“ – das ist die klare Botschaft, die wir als Deutscher Brauer-Bund aussenden, und dafür übernehmen wir auch selbst Verantwortung. Bei der Bewerbung unserer Produkte beziehen wir im Interesse des Jugendschutzes klar Position.

Werben mit Verantwortung

Wir sind Mitglied im Zentralverband der Werbewirtschaft und bekennen uns zu den gemeinsam mit anderen Herstellern, Händlern und Importeuren alkoholhaltiger Getränke erarbeiteten freiwilligen „Verhaltensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke“. Sie stellen sicher, dass Kinder und Jugendliche weder durch entsprechende Werbemaßnahmen angesprochen, noch in irgendeiner Form zum missbräuchlichen Alkoholkonsum verleitet werden. Das gilt auch für Werbung in Online-Medien. Darüber hinaus haben wir uns dafür eingesetzt, eine freiwillige Vorkontrolle aller Werbemaßnahmen durch den Deutschen Werberat einzurichten. Mittlerweile lassen die meisten Braugruppen, die deutschlandweit im Fernsehen und Rundfunk werben, ihre geplanten Werbemaßnahmen prüfen.

Bier erst ab 16

Kinder und Jugendliche effektiv zu schützen, heißt für uns auch, gegenüber unseren Partnern in Gastronomie und Handel über Jugendschutz aufzuklären. Mit Informationsangeboten sorgen wir dafür, dass das Verkaufspersonal die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen kennt und für schwierige Situationen im Kundenkontakt gerüstet ist. Unter dem Motto „Bier? Sorry, erst ab 16“ haben wir zudem Präventionsbausteine entwickelt, die Eltern dabei unterstützen sollen, das Thema Alkohol mit ihren Kindern zu besprechen.

Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke und Social-Media-Leitlinien für die Hersteller alkoholhaltiger Getränke

PDF [image: ]

Sponsoring-Leitfaden

PDF [image: ]
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				    Jugendschutzgesetz				

			
		        
                        
                
                                            
                            Die Abgabe und der Konsum alkoholischer Getränke und Lebensmittel in der Öffentlichkeit sind an die gesetzlichen Altersgrenzen gekoppelt. In § 9 des Jugendschutzgesetzes ist klar geregelt: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol zu sich nehmen. Erst ab dem 16. Geburtstag ist der Konsum von Bier, Biermixgetränken, Wein oder Sekt erlaubt. Stark alkoholische Getränke wie Schnaps, Likör, Alkopops, aber auch branntweinhaltige Lebensmittel sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Auch beim Verkauf gilt: Wer jünger als 16 Jahre alt ist, darf keine alkoholhaltigen Getränke erwerben. Erst ab 18 Jahren sind branntweinhaltige Getränke frei verkäuflich. Das gilt in Geschäften und Gaststätten ebenso wie bei öffentlichen Festen und Jahrmärkten.


Informationen für Eltern [image: ]

Informationen für Handel und Gastronomie[image: ]
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Informationen für Eltern
Auch wenn die Eltern dabei sind, dürfen Minderjährige keinen Schnaps trinken. Unter dieses Verbot fallen auch andere Lebensmittel, die Branntwein enthalten und bei denen der Branntwein ein wesentlicher Bestandteil ist, wie Weinbrandbohnen oder ein Eisbecher mit Eierlikör. Eine Ausnahme gilt für die Abgabe und den Verzehr von Bier, Biermixgetränken, Sekt, Wein und weinhaltigen Getränken: Wenn die Eltern dabei sind und dies erlauben, dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Bier, Wein oder Sekt trinken. Kinder und Jugendliche dürfen auch keine alkoholischen Getränke für ihre Eltern besorgen, für die ihnen der Konsum selbst noch nicht gestattet ist.  







	
		Informationen für Handel und Gastronomie
Die gesetzlichen Vorgaben des Jugendschutzes sind für Gewerbetreibende und Veranstalter verpflichtend. In Zweifelsfällen müssen sie das Alter ihrer Kunden überprüfen. Die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sind durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu machen. Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen können Geldbußen bis zu 50.000 Euro, in schweren Fällen Geld- und Haftstrafen zur Folge haben. Ab einem Bußgeld von 200 Euro erfolgt immer ein Eintrag ins Gewerbezentralregister.

Gewerbetreibende und Veranstalter verstoßen zudem gegen das Abgabeverbot, wenn sie Erwachsenen Alkohol überlassen, die das Getränk erkennbar an Kinder oder Jugendliche weiterreichen, die noch unter der gesetzlichen Altersgrenze sind.

Auch für den Verkauf an Automaten gilt: Alkoholische Getränke dürfen dort nur angeboten werden, wenn sichergestellt ist, dass sie Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind.

Im sogenannten Apfelsaftgesetz ist zudem geregelt, dass mindestens ein nichtalkoholisches Getränk angeboten werden muss, welches nicht teurer ist als das preiswerteste alkoholhaltige Getränk.

	


                        

                    

                

                                        


                
    


    
    
					
				
				    Ein Körper, der wächst, verträgt keinen Alkohol				

			
		        
                        
                
                                            
                            Junge Menschen haben ihre körperliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Viele Organe, aber auch der Knochenbau befinden sich noch im Wachstum. Während der Körper eines Erwachsenen Alkohol mit der Zeit restlos abbauen kann, ist der kindliche Organismus dazu noch nicht in der Lage. Die Leber, das Organ, das für den Alkoholabbau zuständig ist, hat ihre volle Leistungsfähigkeit noch nicht erreicht. Sie kann deshalb auch viel leichter geschädigt werden als bei Erwachsenen. Auch das Gehirn ist noch nicht voll ausgereift und kann durch Alkoholmissbrauch ernsthaft Schaden nehmen, insbesondere das Erinnerungsvermögen leidet.

Besonders gefährlich ist, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihres geringen Körpergewichts schon bei kleinen Mengen eines alkoholischen Getränks einen relativ hohen Alkoholspiegel im Blut erreichen. Dann besteht die Gefahr einer Alkoholvergiftung. Da zusätzlich das Nervensystem von Kindern sehr empfindlich auf Alkohol reagiert, kann Bewusstlosigkeit schon bei 0,5 Promille Alkohol im Blut auftreten.
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				    Große Kinder, große Sorgen				
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                            Ab dem zwölften Lebensjahr beginnt die Jugend, die Kindheit verblasst allmählich und der Körper verändert sich. Diese Zeit kann mit vielen Unwägbarkeiten und Selbstzweifeln verbunden sein: Wie sehen mich andere? Werde ich gemocht? Wer bin ich, und wer will ich sein? Anders als bei Erwachsenen bestimmen für Jugendliche noch Fragen der Identitätsfindung den Lebensalltag. Die Persönlichkeit ist noch nicht stabil. Alkohol darf dabei erst recht nicht zum Problemlöser werden. 

Die Pubertät ist auch für Eltern eine schwierige Zeit. Vordergründig wenden sich die Jugendlichen von ihnen ab. Im Kern geht es darum, unabhängig zu werden. Für Eltern eine Gratwanderung: Einerseits gilt es, das Bedürfnis nach Selbstständigkeit zu stärken. Andererseits ist es wichtig, weiterhin für sein Kind da zu sein und es nicht mit seinen Ängsten und Sorgen allein zu lassen.
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																					Vorbild																			
	

																					Pubertät																			
	

																					Rauschtrinken																			
	

																					Beratung																			


															
																			Vorbild

																												
											
													Ihre Kinder orientieren sich daran, wie Sie sich als Eltern verhalten. Wenn Sie selbst einen maßvollen Umgang mit Alkohol pflegen, wird dies auch Ihrem Kind später leichter fallen, wenn es sich annähert.
	Kinder wollen im Laufe Ihrer seelischen Entwicklung zunehmend zeigen, dass sie unabhängig sind. Vergessen Sie als Eltern nicht, dass Ihre Kinder insgeheim immer noch zu Ihnen aufblicken!
	Wer seinem Kind gegenüber Verantwortung zeigt, fühlt sich auch selbst besser und stärkt den sozialen Zusammenhalt der Familie.
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																			Pubertät

																												
											
													Nehmen Sie die Sorgen Ihres Kindes ernst! Seien Sie nachsichtig mit den Gefühlsturbulenzen, die mit der Pubertät einhergehen.
	Helfen Sie Ihrem Kind dabei, über seine Gefühle zu sprechen. Zeigen Sie ihm, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, mit Stimmungsschwankungen umzugehen.
	Sprechen Sie mit Ihrem Kind frühzeitig über Alkohol und zeigen Sie Grenzen und Alternativen auf! Belohnen Sie Ehrlichkeit und Offenheit seitens des Kindes.
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																			Rauschtrinken

																												
											
													Während der Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen in vielen Bereichen rückläufig ist, bleibt Rauschtrinken ein Problem. Empirische Studien zeigen, dass es bei Jugendlichen in Gruppensituationen zu Alkoholmissbrauch kommen kann. Gegenüber dem, was andere sich trauen, möchten viele Heranwachsende nicht zurückstehen. Das bedeutet nicht, dass Sie als Eltern versagt haben.
	Schaffen Sie eine angstfreie und offene Gesprächsatmosphäre. Ermutigen Sie Ihr Kind dazu, wahrheitsgemäß zu erzählen, wenn es Alkohol getrunken hat.
	Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind einen Notfallplan! Sprechen Sie mit ihm darüber, welche Schritte zu unternehmen sind, wenn ein Freund oder eine Freundin nicht mehr ansprechbar ist.
	Das Verschweigen ist in jedem Fall der falsche Weg.
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																			Beratung

																												
											
													Die Pubertät ist für Eltern und Kinder eine schwierige Zeit. Halten Sie dennoch den Kontakt zu Ihrem Kind aufrecht.
	Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass Sie auf seiner Seite stehen – egal, in welcher schwierigen Situation es steckt!
	Reagieren Sie frühzeitig, wenn Sie das Gefühl bekommen, die Situation könnte Ihnen entgleiten. Nutzen Sie die vielfältigen Beratungsangebote, wenn Sie glauben, dies könnte Ihnen und Ihrem Kind helfen. 
	Erziehungs- und Familienberatungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie auf den Seiten der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Dort können Sie sich auch online von erfahrenen Fachkräften beraten lassen. Alle Beratungsangebote sind selbstverständlich kostenfrei und streng vertraulich.


www.bke.de [image: ]

eltern.bke-beratung.de [image: ]
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				    Alkoholfrei feiern				

			
		        
                        
                
                                            
                            Bei besonderen Anlässen und in geselliger Runde mit Freunden und Verwandten ist Alkohol in den meisten Familien üblich. Wenn jedoch Kinder und Jugendliche dabei sind, sollten Sie achtsam sein. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie ausgelassen und gut gelaunt sein können, schon bevor Sie etwas getrunken haben. Ihr Kind soll sich von den sozialen Aktivitäten nicht ausgeschlossen fühlen. Damit Kinder und Jugendliche einen besonderen Anlass ebenfalls besonders begehen können, bereiten Sie doch einige alkoholfreie Cocktails vor. Die schmecken sicher auch anderen Gästen. Einige Vorschläge haben wir Ihnen hier zusammengestellt:
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				    Alkoholfrei Sport genießen				
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                            Mehr als 23 Millionen Menschen sind Mitglied eines Sportvereins, mehr als zehn Millionen in einem Fitnessstudio angemeldet. Für viele Deutsche ist Sport ein wichtiger Teil ihrer Freizeit. Beim Training pflegen sie soziale Kontakte und fördern ihre Gesundheit. Gerade Kinder und Jugendliche erlernen in Sportvereinen wichtige Werte wie Teamgeist und Verantwortung.

Ehrenamtliche, Trainerinnen und Trainer in Sportvereinen haben gegenüber Kindern und Jugendlichen eine besondere Vorbildfunktion. Neben den sportlichen Aufgaben liegt es in ihrer Verantwortung, die Gemeinschaft im Verein alkoholfrei erlebbar zu machen.

Ein Aktionsbündnis aus Sportverbänden und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterstützt Sportvereine im Rahmen der Kampagne „Alkoholfrei Sport genießen“ mit kostenlosen Aktionsmaterialien.

alkoholfrei-sport-geniessen.de [image: ]

                        

                                                        

                            

                    

            


            
								 WeiterlesenWeniger
                                                                          [image: Pfeil]
								 
        

    
    


        
        
                                                
                        
                            Alkoholfreie Cocktails                        

                    
                                
                    
                        
                            
	
	
		[image: Cocktailobst]
		

		

		

		

		

		

		[image: transparent Area Layer]
	


	
	Minze

	
		
			Blauer Kapitän

			Zutaten
				40 ml	Blue Curaçao, alkoholfrei
	20 ml	Limettensaft
	ca. 200 ml	Limonade, zum Auffüllen
	1	Cocktailkirsche
	1 Zweig	Minze
	 	Eiswürfel


			Den Sirup und den Limettensaft in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas geben und kräftig rühren. Das Glas mit Bitter Lemon auffüllen, mit der frischen Minze garnieren und die Cocktailkirsche hineinlegen.

		

		
			St. Nicolas

			Zutaten
				20 ml	Limettensaft
	60 ml	Orangensaft
	80 ml	Mineralwasser
	1 TL	Mandelsirup
	1 Zweig	Minze
	1 Portion	Crushed Ice


			Den Limetten- und Orangensaft mit dem Mandelsirup und dem zerstoßenen Eis in einen Shaker geben und gut durchschütteln. In ein Glas seihen und mit dem Mineralwasser auffüllen. Mit dem Minzezweig dekoriert servieren.

		

	

	Limette

	
		
			Cocktail Ipanema

			Zutaten
				50 ml	Mineralwasser mit Kohlensäure
	30 ml	Limettensaft
	60 ml	Zitronenlimonade, klar und eiskalt zum Aufgießen
	60 ml	Maracujasaft
	1	Limette (Bio)
	1 Portion	Crushed Ice


			Die Limette heiß waschen, trocken reiben und achteln, ins Glas geben und mit einem Stößel gut zerquetschen. Das Glas etwa zur Hälfte mit gestoßenem Eis auffüllen. Den Limettensaft darüber gießen und einmal kurz durchrühren. Den Maracujasaft darüber gießen und einmal kurz durchrühren. Mit der Zitronenlimonade und dem Mineralwasser aufgießen und mit zwei kurzen Trinkhalmen servieren.

		

		
			Mosquito

			Zutaten
				200 ml	Ginger Ale
	1	Limette
	1 EL	Rohrzucker
	3 Zweige	Minze
	1 Portion	Crushed Ice


			Die Minze schlagen (dadurch entfalten sich der Geschmack und der Geruch der Minze besser) und in ein großes Glas (0,4 Liter) geben.

Die Limette achteln, Rohrzucker hinzugeben und alles leicht zerdrücken. Mit Crushed Ice und Ginger Ale auffüllen und verrühren.

		

	

	Zitrone

	
		
			Sunset

			Zutaten
				50 ml	Mango-Maracuja-Saft
	100 ml	Orangensaft, frisch gepresst und gesiebt
	25 ml	Traubensaft, rot
	20 ml	Zitronensaft, frisch gepresst
	10 ml	Blue Curaçao, alkoholfrei


			Alle Zutaten in der aufgegebenen Reihenfolge in ein Cocktailglas geben.

		

		
			Soft Lemon Cooler

			Zutaten
				150 ml	Mineralwasser
	1 TL	Grenadine
	1	Zitrone
	60 ml	Tonicwater
	2	Eiswürfel


			Eiswürfel in ein großes Longdrinkglas geben. Grenadine, Zitronensaft und Tonicwater hinzugießen, umrühren und mit Mineralwasser auffüllen.

		

	

	Apfel

	
		
			Extra-Grün

			Zutaten
				80 ml	Zitronenlimonade
	40 ml	Ananassaft
	80 ml	Apfelsaft
	2 Spritzer	Limettensaft
	30 ml	Sirup (Waldmeistersirup)
	2	Kiwis


			Die Kiwis schälen, klein schneiden, mit Ananas- und Limettensaft in den Shaker geben und zerdrücken. Apfelsaft und Waldmeistersirup mit den Eiswürfeln dazugeben und 30 Sekunden schütteln.
Durch das Barsieb abgießen. Die Zitronenlimonade im Shaker schwenken und ins Glas geben.

		

		
			Grüner Apfel

			Zutaten
				120 ml	Apfelsaft
	80 ml	Orangensaft
	1 Schuss	Blue Curaçao, alkoholfrei
	1 Portion	Crushed Ice
	1	Apfel


			Den Apfel schälen, würfeln und zusammen mit dem Apfelsaft pürieren. Orangensaft und den alkoholfreien Blue Curaçao dazu geben und kurz mixen.
Crushed Ice in die Gläser geben, den Cocktail einfüllen und jeweils mit einer Apfelscheibe garnieren.

		

	

	Orange

	
		
			Honolulu Star

			Zutaten
				50 ml	Orangensaft
	50 ml	Ananassaft
	50 ml	Limettensaft
	20 ml	Kirschsaft
	20 ml	Kokosnusscreme
	1	Orange (Schalenspirale für die Garnitur)
	 	Eiswürfel


			Alle Zutaten auf Eis shaken und in ein Longdrinkglas ohne das Eis abgießen. Als Garnitur eine Orangenschalenspirale an den Glasrand hängen.

		

		
			Spring Fever

			Zutaten
				120 ml	Orangensaft
	40 ml	Ananassaft
	40 ml	Maracujasaft
	40 ml	Kirschnektar
	10 ml	Mangosirup
	10 ml	Zitronensaft
	4	Eiswürfel


			Die halbe Menge Orangensaft sowie Ananassaft, Mangosirup, Maracujasaft und zwei Eiswürfel in einen Shaker geben, gut schütteln und anschließend in ein Cocktailglas geben. Nun den restlichen Orangensaft, Kirschnektar, Zitronensaft und zwei Eiswürfel in den Shaker geben, gut schütteln und langsam ins Glas geben, sodass zwei Schichten entstehen.

		

	

	Ananas

	
		
			Karibische Nacht

			Zutaten
				40 ml	Orangensaft
	40 ml	Limettensaft
	40 ml	Cranberrysaft
	40 ml	Ananassaft
	1 TL	Grenadine
	1 Scheibe	Orange oder Ananas zum Verzieren
	4	Eiswürfel


			Alle Zutaten in einen Cocktailshaker geben und gut mixen. Mit Eiswürfeln in ein Cocktailglas füllen, mit den Obstscheiben garnieren und mit Strohhalm servieren.

		

		
			Rainbow

			Zutaten
				30 ml	Grenadine
	60 ml	Maracujasaft
	60 ml	Ananassaft
	60 ml	Orangensaft
	20 ml	Blue Curaçao, alkoholfrei
	1 Stück	Ananas
	1	Cocktail-Kirsche
	 	Eiswürfel


			Ein paar Eiswürfel in ein großes Glas geben und in der Reihenfolge Grenadine, Maracujasaft, Ananassaft, Orangensaft und alkoholfreien Blue Curaçao langsam eingießen.

		

	



                        

                    

                

                                        


                
    


    
    
					
				
				    Wenn Eltern trinken				

			
		        
                        
                
                                            
                            Alkoholmissbrauch von Erwachsenen betrifft gerade auch nahestehende Menschen. Besonders gefährdet sind die Kinder alkoholabhängiger Eltern. Fehlende Geborgenheit, Verunsicherung, Angst und Scham bestimmen ihren Alltag. Nicht selten kommt es auch zu körperlicher Gewalt. Der Alkoholmissbrauch wird zur Familienkrankheit. 

                        

                                                                                            
                                	
                                                Vergessene Kinder
                                            
	
                                            Während sich alle Aufmerksamkeit auf den alkoholabhängigen Vater oder die alkoholabhängige Mutter richtet, geraten die Kinder und ihre Bedürfnisse in Vergessenheit. Oft übernehmen die Kinder elterliche Aufgaben, kümmern sich um jüngere Geschwister, den Haushalt oder sogar die Eltern. Zugleich wird der Alkoholmissbrauch häufig tabuisiert. Die Kinder können das Verhalten der Eltern nicht einordnen und können mit niemandem über ihre Probleme reden. Sie lernen, nicht zu reden, nicht zu vertrauen und nicht zu fühlen.

                                        
	
                                                Hohes Risiko für spätere Abhängigkeit
                                            
	
                                            Etwa ein Drittel der Kinder aus suchtbelasteten Familien entwickelt später selbst eine Abhängigkeit. Ebenso häufig leiden diese Kinder in ihrem weiteren Leben unter psychischen Erkrankungen: Depressionen, Selbstmordgedanken, aber auch Schwierigkeiten, nahe Beziehungen einzugehen, sind die seelischen Folgen des Alkoholmissbrauchs der Eltern.

                                        
	
                                                Kinder brauchen Sicherheit
                                            
	
                                            Das Wichtigste, was Kinder aus suchtbelasteten Familien brauchen, ist Zuwendung, Aufmerksamkeit und Sicherheit. Erwachsene Bezugspersonen, die verlässlich für die Kinder da sind, können Geborgenheit vermitteln und Unterstützung geben – seien es nun Großeltern, Nachbarn, Lehrer oder Trainer im Sportverein. 

                                        
	
                                                Hilfe suchen und anbieten
                                            
	
                                            Wenn Kinder in Ihrem Umfeld einen alkoholabhängigen Elternteil haben, reagieren Sie! Familien- oder Suchtberatungsstellen in Ihrer Nähe können Ihnen Tipps geben, wie Sie am besten auf die Eltern zugehen und wie Sie den Kindern weiterhelfen können. Ein offener Umgang mit dem Problem Alkoholmissbrauch ist wichtig, um den Kindern, aber auch den Eltern einen Ausweg aus der schwierigen Situation aufzeigen zu können. Denn mit Sicherheit wollen auch betroffene Eltern gute Eltern sein.

Unterstützung für Kinder, aber auch für betroffene Eltern, interessierte Erwachsene und Fachkräfte bietet das bundesweite Projekt „Trampolin“.

Eine kostenlose und anonyme Online-Beratung für Kinder aus suchtbelasteten Familien bietet das Projekt KidKit.
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                                            Mythos 1: Warmes Bier und Hopfen beruhigen kleine Kinder beim Einschlafen.                                        
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                                        Manche Binsenweisheiten sind wahr und hilfreich. Diese zählt sicher nicht dazu. Für kleine Kinder im Wachstum können auch kleine Mengen Alkohol, die regelmäßig – etwa zum Einschlafen – getrunken werden, körperliche Folgeschäden verursachen. Dass Hopfen von sich aus eine beruhigende Wirkung haben soll, ist zudem ein Irrglaube. Um ein Kind abends vor dem Einschlafen zu beruhigen, sind eine vorgelesene Geschichte, eine schöne Musik oder ein Nachtlicht mit Sicherheit besser geeignet.

                                    

                                

                                                            

                                                                                                                
                                                                    
                                        
                                            Mythos 2: Kinder gewöhnen sich nicht an Alkohol, nur weil sie auf Feiern einen Sekt trinken.                                        
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                                        Wer kennt ihn nicht, den berühmten Sekt zum Anstoßen auf Familienfeiern? Angeboten von einer bereits leicht alkoholisierten Tante, die dabei säuselnd den eigenen Namen falsch ausspricht. Solche Rituale senden Kindern ein falsches Signal über die Bedeutung von Alkohol. Für die Teilnahme am familiären Leben darf das „Mittrinken“ nicht als notwendig erscheinen. Vermitteln Sie Ihrem Kind das Gefühl, dass es auch ohne Sekt in der Hand ein vollwertiges Mitglied Ihrer Familie ist.
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